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RS OGH 1951/10/10 3Ob380/51,
7Ob614/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1951

Norm

GmbHG §63

KO §19

Rechtssatz

Das Verbot der Kompensation nach § 63 Abs 3 GmbHG gilt sowohl für den Gesellschafter wie für die Gesellschaft, auch

wenn die restliche Stammeinlage beim Gesellschafter vermutlich uneinbringlich und über das Vermögen der

Gesellschaft der Konkurs eröffnet ist.
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